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Positionspapier der Bundesfachkonferenz Zwangsheirat (BuKo)
Aktualisierte Fassung: Januar 2009

Kontakt
Arzu Altuğ BuKo Koordinatorin c/o Landeshauptstadt Hannover, B�ro Oberb�rgermeister, Referat f�r 
Integration Trammplatz 2, 30159 Hannover Fon 0511/16841232 Fax 0511/16844025 
Email: arzu.altug@hannover-stadt.de

Auf Einladung der AG Zwangsheirat des Runden Tisches gegen M�nnerGewalt in der 
Familie des Hannoverschen Interventions-Programms (HAIP) fand am 05./06.09.2006 die
erste Bundesfachkonferenz Zwangsheirat statt. Dieser folgten die Fachkonferenzen am 17.
und 18.09.2007 in Stuttgart und am 24. und 25.9.2008 in Berlin. Aufgrund der Diskussion auf 
der letzten Konferenz wurde das Positionspapier hinsichtlich des Punkt 10 ge�ndert und die 
bundesweite Claeringsstelle als Forderung gestrichen.

Teilnehmende Expertinnen und Fachfrauen der BuKo 2008 der Kriseneinrichtungen:
 Papatya e.V. Berlin
 ROSA / Anonyme Zuflucht Stuttgart e.V. 
 M�dchenhaus Bielefeld
 Frauen f�r Frauen / Zuflucht Osterode
 IMMA e.V. M�nchen
 ADA – neue Zuflucht in Niedersachsen

und als G�ste von:

 Terre des Femmes e.V., T�bingen 
 Nieders�chsisches Krisentelefon 
 agisra e.V. K�ln 
 HAIP AG Zwangsheirat Hannover
 SUANA / Kargah e.V. Beratungsstelle f�r von M�nnergewalt betroffene Migrantinnen 
 Filiz S�t��, RA M�nchen
 Fatma Bl�ser, Verein Hennamond, NRW
 Kinderschutzdienst Berlin Kreuzberg

Alle Beteiligten verf�gen �ber langj�hrige Erfahrungen in der Arbeit mit von Zwangsheirat 
betroffenen M�dchen und jungen Frauen.

Gegenstand der Bundesfachkonferenz Zwangsheirat ist ein inhaltlich-fachlicher Austausch 
�ber die spezifische Arbeit der anwesenden Einrichtungen, d.h. Entstehungsgeschichte und 
–gr�nde der Einrichtungen, konzeptionelle Arbeitsweisen, organisatorische Anbindung und 
Finanzierung, Vernetzung  und politische Platzierung des Themenfeldes Zwangsheirat. Im 
Verlauf dieser fachlichen Diskussion unter den Expertinnen kristallisierten sich gemeinsame 
Erfahrungen und Problematiken in der Arbeit mit von Zwangsheirat betroffenen M�dchen 
und jungen Frauen und anderen beteiligten Institutionen heraus.
Es werden Ver�nderungen in den einzelnen Organisationen und Bundesl�ndern
kommuniziert. Es ist zu beobachten, dass das Thema Zwangsheirat in den letzten Jahren 
eine st�rkere Beachtung erfahren hat. Das M�dchenhaus Bielefeld e.V. hat seit Juni 2007 
eine Online-Beratung zum Schutz vor Zwangsheirat, gef�rdert vom Land Nordrhein-
Westfalen, in Niedersachsen gibt es seit Ende 2006 ein Krisentelefon finanziert durch die 
Landesregierung Niedersachsen und seit Sommer 2008 eine neue Kriseneinrichtung mit 8 
Pl�tzen. Papatya startet das Projekt „Sibel“ eine Online – Beratung in Zusammenarbeit mit 
Schulen als Pilotprojekt finanziert durch die Bundesregierung. Pr�vention ist dabei ein 
wichtiger Bestandteil. All diese neuen Beratungsans�tze haben allerdings nur 
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Projektcharakter. Diese neuen Projekte erg�nzen das bisherige Angebot. Die BuKo stellt 
fest, dass die Forderungen aus dem ersten Positionspapier 2006 noch g�ltig sind.

Das vorliegende Positionspapier fasst die Ergebnisse dieser Fachkonferenzen in einem 
Forderungskatalog zusammen.

Problemaufriss
Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverst�ndnis der k�nftigen Ehegatten geschlossen 
werden, hei�t es im Artikel 16 Absatz 2 der Allgemeinen Erkl�rung der Menschenrechte von 
1948, die f�r alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen gilt. D.h. Zwangsheirat ist eine 
Menschenrechtsverletzung!
Die Erfahrungen der Expertinnen zeigen, dass von Zwangsheirat betroffene M�dchen und 
junge Frauen immer auch von anderen Formen von Gewalt, d.h. psychische, physische und/ 
oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Zwangsheirat ist damit ein Bestandteil h�uslicher 
Gewalt. �ber Zwangsheirat hinaus gibt es in Deutschland auch Tatbest�nde, deren 
Einordnung als Zwangsverheiratung teilweise streitig ist: 

 Imamehe
 Kinderehe
 Arrangierte Ehe
 Ehen in Abwesenheit der Brautleute

Nichts desto trotz m�ssen diese Tatbest�nde ebenfalls als Bestandteil h�uslicher Gewalt 
behandelt werden. Denn bei allen hier genannten Tatbest�nden wird den jungen Frauen mit 
Migrationshintergrund unter dem Deckmantel und im gesellschaftlich gesch�tzten Bereich 
der Ehe das Recht auf pers�nliche Freiheit abgesprochen. Dadurch werden viele Frauen und 
M�dchen zu sexuellen Handlungen gezwungen, ihre Arbeitskraft wird ausgebeutet, ihre 
Bildungschancen gemindert und eine freie Wahl der Lebensgestaltung verhindert. Betroffen 
sind sowohl minderj�hrige M�dchen als auch vollj�hrige junge Frauen. 

Zwangsheirat findet auch in Deutschland statt. Das Bewusstsein f�r das Bestehen dieser
menschenverachtenden Praxis, die gr��tenteils M�dchen und junge Frauen mit 
Migrationshintergrund betrifft, ist in Deutschland sehr gering entwickelt. Dabei sind 
Zwangsehen nur die Spitze des Eisberges. Schon im Vorfeld einer Zwangsverheiratung 
werden Frauen und M�dchen in ihrer Freiheit und Selbstbestimmung eingeschr�nkt. Dabei 
stehen sie st�ndig im Konflikt zwischen der patriarchalischen „Familienkultur“ (Erziehungs-
und Ehrenkodex) einerseits und den, dieser „Familienkultur“ diametral entgegen gesetzten 
Lebensformen innerhalb der deutschen Gesellschaft andererseits. 
Die jungen Migrantinnen sind zudem mehrfachen Diskriminierungen ausgesetzt, aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer sozialen Schicht und ihres Geschlechts. Verst�rkt wird dies 
oft durch einen unklaren Aufenthaltsstatus und die Erfahrungen allt�glicher 
Diskriminierungen. Damit bleibt den jungen Frauen ein selbst bestimmtes Leben und 
Teilhabem�glichkeit verwehrt. Dazu kommt eine strukturelle Diskriminierung, die sich u. a. 
durch fehlende Chancengleichheit bzgl. eines  Zugangs zu Bildung und einem Zugang zum 
Arbeitsmarkt auszeichnet.

Die fachspezifische Arbeit mit diesen M�dchen und jungen Frauen umfasst ein erh�htes 
Schutzbed�rfnis (sicherer Ort, schnelle Aufnahmem�glichkeit), lebens-notwendige 
Anonymit�t, M�dchengruppen, Anerkennung ihrer Lebenssituation, den spezifischen 
Umst�nden entsprechende Elternarbeit (Gef�hrdungssituation, Familiensysteme etc.) und 
ein sensibilisiertes, interkulturell besetztes Mitarbeiterinnenteam mit den entsprechenden 
Fachkompetenzen.

Diese Voraussetzungen ergeben f�r eine ad�quate, am Bedarf orientierte p�dagogische 
Arbeit mit den M�dchen und jungen Frauen in den spezifischen Jugendhilfeeinrichtungen 
folgenden Forderungskatalog:
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1. Finanzierung
Die Krisen- bzw. Schutzeinrichtungen ben�tigen eine ad�quate Finanzierung. Da meist eine 
schnelle (Krisen-)Intervention und Unterbringung erforderlich ist, ist eine entsprechend 
zeitnahe Kosten�bernahme erforderlich. Daf�r sind pauschal finanzierte Notaufnahmepl�tze 
dringend n�tig. Langj�hrige Erfahrungen zeigen, dass auch vollj�hrige junge Migrantinnen 
einen gro�en Bedarf an erzieherischen Hilfen haben. Hierzu ist ein juristisches Gutachten 
�ber die Zust�ndigkeit der Jugend�mter bei vollj�hrigen Betroffenen (Soll-Bestimmung des 
�41 SGB VIII) zu erstellen. Zus�tzlich sollten andere Formen der Finanzierung bei 
Vollj�hrigen entwickelt werden.

2. Zuständigkeit der Jugendämter
Die besondere Situation der betroffenen M�dchen und jungen Frauen erfordert oft eine vom 
Wohnort der Eltern r�umlich entfernte Unterbringung. Die Zust�ndigkeit der Jugend�mter 
(Herkunfts- und Aufnahmeort) muss wegen der Kosten�bernahme – insbesondere bei 
Vollj�hrigen und bei Minderj�hrigen mit unklarem Aufenthaltsstatus - eindeutig festgelegt 
sein. 

3. Schutzauftrag des § 8a SGB VIII
Der Tatbestand der Zwangsheirat muss in den Katalog der Gef�hrdungssituationen 
aufgenommen werden.

4. Aufenthaltsstatus
Ein unsicherer Aufenthaltsstatus f�hrt f�r von Zwangsheirat betroffene M�dchen und junge 
Frauen zu nicht hinnehmbaren Belastungen. Dazu geh�rt zum einen die Residenzpflicht 
nach Aufenthalts-/Asylgesetz, die den Sicherheitserfordernissen entgegenwirkt. 
Zum anderen verhindert dieser Status die Entwicklung einer Perspektive, da Arbeitserlaubnis 
und Ma�nahmen der Arbeitsagenturen an diesen gebunden sind. 
Notwendig ist eine Aufenthaltsregelung, die den Sicherheitserfordernissen und der 
Perspektiventwicklung entspricht. Weitere aufenthaltsrechtliche Forderungen sind: 

 Eigenst�ndiger Aufenthaltsstatus bei Aufl�sung der Ehe
 R�ckkehrrecht – Kein Erl�schen des Aufenthaltstitels nach 6 Monaten 

Auslandsaufenthalt
 Keine Heraufsetzung des Ehegattennachzugsalters auf 21 
 Keine Sprachtests vor der Einreise
 Aufhebung der Residenzpflicht bei Gef�hrdungssituation und bei drohender 

Zwangsverheiratung 

5. Rückkehrrecht:
 Ein verz�gerter Verfall des Aufenthaltstitels des verschleppten Opfers erst nach drei 

Jahren (� 51 AufenthG).
 Die Einr�umung des Rechts auf Wiederkehr von verschleppten Betroffenen 

unabh�ngig von der Sicherung des Lebensunterhalts (� 37 AufenthG).

6. Zivilprozessrecht:
1. �nderung der �� 620 Abs.1, 640a ZPO, dass in F�llen von Zwangsheirat eine 

Wahlzust�ndigkeit auch am fr�heren Wohnort besteht.

2. �nderung der Vorschriften der ZPO, dass bei Eheaufhebungen/ Scheidungen in 
atypischen F�llen wie Zwangsheirat von der gemeinsamen Anh�rung abgesehen 
werden kann. 

7. Sensibilisierung aller beteiligten Institutionen
Um die von Zwangsheirat betroffenen M�dchen und jungen Frauen fachlich  zu unterst�tzen, 
ist es notwendig, die am Verfahren beteiligten Personen und Institutionen (u.a. LehrerInnen, 
Jugend-, Sozial- und Ordnungs�mter, Justizangeh�rige) zu sensibilisieren und 
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weiterzubilden. Viel zu oft wird Zwangsheirat als „exterritoriales“ Problem angesehen. Es 
wird bestimmten Regionen, Religionen und Kulturen zugeschrieben, in die man sich nicht 
einzumischen hat. Hier bedarf es einer bundesweiten Sensibilisierung, dass es sich bei 
Zwangsheirat und h�usliche Gewalt nicht um eine private Angelegenheit, um innerfamili�re 
Streitigkeiten handelt, sondern um eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung, die 
auch als solche behandelt, gesellschaftlich und politisch ge�chtet werden muss.

8. Opferschutz
Hierzu bedarf es einer Evaluierung, ob mit dem vorhandenen Unterst�tzungseinrichtungen 
und Unterst�tzungsma�nahmen die Opfer erreicht, nachhaltig-wirkungsvoll unterst�tzt 
werden und ob weitere Einrichtungen initiiert werden m�ssen (Versorgung in der Fl�che). 
Aus der gleichen Perspektive und mit der gleichen Fragestellung m�ssen auch die 
aufenthaltsrechtlichen, zivilrechtlichen und strafrechtlichen Regelungen evaluiert werden. 
Wie die Einf�hrung des Gewaltschutzgesetzes mit begleitenden Umsetzungsstrukturen 
(Einrichtung einer Bund-L�nder-Arbeitsgemeinschaft zur Umsetzung des 
Gewaltschutzgesetzes, Erstellung eines Aktionsplanes etc.) gezeigt hat, k�nnen vorhandene 
oder neu geschaffene rechtliche und unterst�tzende Regelungen gegen Zwangsheirat 
wirken, wenn ihre Umsetzung in die Rechts- und Gesellschaftspraxis gezielt betrieben und 
�berwacht wird. Um Opferschutz gew�hrleisten zu k�nnen, bedarf es eines anderen 
Umgangs mit Opferzeuginnen und mit ihrer Glaubw�rdigkeit.

Notwendiger Bestandteil des Opferschutzes ist eine fachspezifische Beratung und 
Betreuungsangebote f�r von Zwangsheirat betroffene M�dchen und junge Frauen. Des 
Weiteren ist ein Kooperations-Pool mit spezifischen Therapeut-/innen und anderen 
Fachkr�ften erforderlich. 

9. Prävention 
Unter Einbezug von MigrantInnenorganisationen und Communities sollten Dialoge mit Eltern 
gef�hrt werden. Aufkl�rung muss unbedingt auch in den Schulen stattfinden, dazu sind 
Konzepte zu erarbeiten. Pr�ventionsarbeit beinhaltet, dass sich M�nner und Jungen  in ihren 
Rollen als V�ter, S�hne und Br�der mit Zwangsheirat auseinandersetzen, um eine 
notwendige Verhaltens�nderung zu erzielen.

10. Unterbringung in Kriseneinrichtungen
Papatya (Berlin) verf�gt bundesweit als einzige Kriseneinrichtung �ber mehrere, vom 
Berliner Senat zu 4/5 pauschal finanzierte Notaufnahmepl�tze (f�r Minderj�hrige und 
Vollj�hrige). Das hei�t, dass eine schnelle Aufnahme in der akuten Bedrohungssituation nur 
stark eingeschr�nkt m�glich ist. 

Wir sind uns jedoch darin einig, dass genau dies ben�tigt wird: ein sicherer Ort, eine schnelle 
Aufnahmem�glichkeit und eine fachspezifische Betreuung der jungen Frauen und M�dchen, 
die von Zwangsheirat bedroht und betroffen sind. Fachspezifisch hei�t in diesen F�llen: 
sichere Schutzr�ume; (lebens-) notwendige Anonymit�t; M�dchengruppen; 
selbstverst�ndliche Anerkennung ihrer Lebenssituation; eine den Umst�nden entsprechende 
Elternarbeit (Gef�hrdungssituation; Familiensysteme etc.) und eine parteiliche Beratung.
Die vorhandenen Jugendschutzstellen und Inobhutnahmestellen f�r Minderj�hrige k�nnen 
zwar eine schnelle Aufnahme bieten, sind aber weder auf die besonderen Erfordernisse der 
Anonymit�t noch auf die spezifischen Bedarfe der Zielgruppe ausgerichtet: sie ben�tigen 
geschlechtergetrennte Unterbringung in Schutzr�umen und ein sensibilisiertes, interkulturell 
besetztes Mitarbeiterinnenteam, das Erfahrung mit der Zwangsheiratsthematik hat und �ber 
interkulturelle Fachkompetenzen verf�gt.

Die Frauenh�user nehmen dementsprechend vollj�hrige, von Zwangsheirat betroffene junge 
Frauen auf, sind aber in der Regel auch nicht auf deren spezifische Bedarfe ( s. 
vorhergehender Absatz) ausgerichtet: Erfahrungen zeigen, dass die jungen Frauen ein 
anderes, engeres Betreuungssetting ben�tigen; ein Schwerpunkt liegt auf dem 
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pädagogischen Bedarf, d.h. die jungen Frauen benötigen Hilfen zur Erziehung nach dem 
SGB VIII. Die langjährigen Erfahrungen der Expertinnen der Bundesfachkonferenz zeigen:

Es gibt bundesweit einen Bedarf an 1-2 pauschalfinanzierten Notaufnahmeplätzen für von 
Zwangsheirat betroffene Mädchen und junge Frauen (Minderjährige und Volljährige) in 
jedem Bundesland. Die Finanzierung von Notaufnahmeplätzen darf nicht von der Zusage der 
zuständigen Ämter bzw. Verwaltungen für die Kostenübernahme abhängig gemacht werden. 
Das Kostenübernahmeverfahren dauert in der Regel über mehrere Wochen und es kommt
auch dann vor, dass die Kosten nicht übernommen werden. Dieser verwaltungstechnische, 
zeitaufwendige Vorgang ist für die Betroffenen eine Zeit der Angst und des Schreckens. 
Denn in dieser zeit verlieren die meisten Betroffenen ihren ganzen Mut und kehren in der 
Regel zu ihren Familien zurück, weil sie diese Ungewissheit und das Warten ohne 
Perspektive nicht aushalten können. Sie überlassen ihr Schicksal wieder in die Hände ihrer 
Familien vor denen sie eigentlich geflohen waren. Aus der Wahrnehmung der Betroffenen 
lässt sich diese Situation in einem Satz zusammenfassen: Der Zwangsheirat entflohen, im 
Dickicht der Zuständigkeiten vom Staat allein gelassen. Die Notwendigkeit der 
Pauschalfinanzierung von Kriseneinrichtungen oder zumindest einiger Plätze in diesen ist 
gegeben, um die notwendige und bedarfsgerechte Krisenintervention schnell, unbürokratisch 
und dem zu gewährleistenden Schutz angemessen einleiten zu können.

Fazit
Die Expertinnen der Bundesfachkonferenz Zwangsheirat treten für eine Gruppe von sozial 
benachteiligten jungen Migrantinnen ein, die durch ihren Status in unserer Gesellschaft einer 
Doppel- und Dreifachbenachteiligung ausgesetzt sind. Wir verstehen unsere 
sozialpädagogische Arbeit deshalb auch als politische und gesellschaftliche Aufgabe, da die 
jungen Migrantinnen keine eigene Lobby haben.  

Zwangsheirat ist letztlich ein gesellschaftliches Phänomen der Einwanderungsgesellschaft, 
das es im Rahmen von Integrationspolitik- und Praxis sowie im Rahmen von 
Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund zu lösen gilt. In dem Maße, 
in dem es gelingt, Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund vor Frauen 
verachtenden kulturellen und traditionellen Praktiken zu schützen, wird deren selbständige 
Lebensgestaltung möglich sein.


